
 

 

  
 

 

Provisorischer Ersatzfahrzeug- 
Ausweis mit Gültigkeit auf  
Schweizer Gebiet 
 

 
Kontrollschild-Nr. VS 
 

Name und Adresse des Halters 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Defektes Fahrzeug (B) Ersatzfahrzeug 
 
Stamm-Nummer 

 
:  

 
Stamm-Nummer 

 
:  

Marke / Typ :  Marke / Typ :  
Fahrgestell-Nr. :  Fahrgestell-Nr. :  
Karosserie :  Karosserie :  
Farbe :  Farbe :  
Versicherung :  Datum der letzten 

Nachprüfung 

 

 
:  

Art des Fahrzeuges  (beide Motorwagen müssen dieselbe Fahrzeugart haben) 
  

Motorrad 
 

  
Kleinmotorrad  

  
Leichtmotorfahrzeug 

 Dreirädriges Motorfahrzeug 
oder ein Kleinmotorfahrzeug 

 Leichter Motorwagen  Schwerer Personenwagen 

  
Schwerer Motorwagen zum Sachentransport 
 

Gültigkeit des Provisorischen Ersatzfahrzeug-Ausweises (höchstens 30 Tage) 
 
vom 

 
bis 

 
Versehen mit dem von der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt des Kantons Wallis (DSUS) 
abgegebenen Stempel an die Halter von Händlerschildern ist der Provisorische Ersatzfahrzeug-Ausweis in der 
Schweiz während der obgenannten Dauer gültig. 
 
Vor Aushändigung des provisorischen Ausweises hat der Halter von Händlerschildern der DSUS diese Bewilligung per 
Fax zuzustellen. Verfügt das Ersatzfahrzeug nicht über einen Walliser Fahrzeugausweis, ist vom Fahrzeugausweis oder 
vom Prüfungsbericht 13.20A zusätzlich eine Kopie beizulegen. 
Die Original-Fahrzeugausweise beider Fahrzeuge sind vom Halter der Händlerschilder solange aufzubewahren, bis das 
defekte Fahrzeug wieder in Verkehr gesetzt ist. 
 
Stempel und Unterschrift des Halters von Händlerschildern :  
 
 
 
 
Wiederinverkehrsetzung des ersetzten Fahrzeuges (A)   am 
 
Der Fahrzeugausweis des defekten Fahrzeuges wurde dem Halter ausgehändigt und die vorliegend vollständig 
ausgefüllte provisorische Bewilligung wurde per Fax der DSUS übermittelt. 
 
Stempel und Unterschrift des Halters von Händlerschildern : 
 
 
 
 

Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration 
Service de la circulation routière et de la navigation 

 
 
Departement für Sicherheit, Sozialwesen und Integration
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt 
 
 

  
 

1951 Sion, Av. de France 71 
Téléphone : 027 606 71 00 
Email : scn-immatr@admin.vs.ch 
Fax : 027 329 84 37 

3930 Visp, Bockbartstrasse 
Telefon : 027 606 71 00 
Email : scn_visp@admin.vs.ch 
Fax : 027 329 84 10

1890 St-Maurice, Av. de Beaulieu 1 
Téléphone : 027 606 71 00 
Email : scn_stmce@admin.vs.ch 
Fax : 027 329 84 12 
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